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Haushaltssatzung  
der Verbandsgemeinde Jockgrim für das Haushaltsjahr 2023 

vom xx.xx.xxxx 
 

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
Festgesetzt werden 
 
1. im Ergebnishaushalt         
           
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 12.472.396,00 €   
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.659.648,00 €   
 das Jahresergebnis auf 812.748,00 €         
 
2. im Finanzhaushalt                                                                                                           
  
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 1.633.762,00 €      
 
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf     247.000,00 €      
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf    2.739.000,00 €   
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.492.000,00 €               
 
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf       858.238,00 €                  
 
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 13.869.174,00 €              
 der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 13.869.174,00 €    
            
 die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf              -757.888,00 €    
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§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfor-
derlich ist, wird festgesetzt für 
                
    verzinste Kredite auf           600.000,00 €                       
     
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
 
 

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf                     15.000.000 €. 
 
 

 
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen 

 
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf 
 
1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Abwasserbeseitigung nicht veranschlagt. 
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§ 6 Gebühren und Beiträge 

 
 
Die Sätze der Gebühren und Beiträge werden für die Abwasserbeseitigung wie folgt festgesetzt:  
 
Gemäß Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserab-
gabe: 
1.) Einmalige Beiträge          

a) Schmutzwasser für Abwassersammelleitung pro qm Geschoßfläche                        6,35 € 
b) Oberflächenwasser für Abwassersammelleitung pro qm beitragspfl. Fläche              11,73 € 
 

2.)  Wiederkehrende Beiträge   
 für das Oberflächenwasser pro qm beitragspfl. Fläche                 0,33 € 
 
3.) Benutzungsgebühren 

für das Schmutzwasser                                                          pro cbm gewichtete  
   Schmutzwassermenge                                           2,25 €   
 

 
  

§ 7 Verbandsgemeindeumlage 
 

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit gültigen Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemein-
den eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 37,5 v.H. für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt.  
 

 
 

§ 8 Eigenkapital 
 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 27.639.451,13 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 
28.072.991,13 € und zum 31.12.2023 dann voraussichtlich 28.885.739,13 €. 
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§ 9 Altersteilzeit 
 

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 2 Fällen zugelassen. 
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 2 Fällen zugelassen. 
 
 

§ 10 Leistungszahlungen 
 
Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVöD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2023 insgesamt  
60.234 € festgesetzt. 
 

§ 11 Weitere Bestimmungen 
 

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.  
 
Im Ergebnishaushalt sind bei den Produkten 1260 (Brandschutz), 2111 (Grundschule „St. Wendelinus“ Hatzenbühl), 2112 ( „Lina-Sommer-
Grundschule“ Jockgrim), 2113 (Grundschule Neupotz) sowie 2114 (Grundschule „An der Römerstraße“ Rheinzabern“) Budgets gebildet. Diese 
Budgets bilden eigene Bewirtschaftungseinheiten innerhalb des jeweiligen Produkts. Die Ansätze innerhalb des Budgets sind entgegen des § 16 I 
GemHVO in sich gegenseitig deckungsfähig. Die den Budgets zugehörigen Buchungsstellen sind im jeweiligen Teilhaushalt gesondert aufgeführt. 

 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
Jockgrim, den xx.xx.xxxx                      
Gez. 
Karl Dieter Wünstel 
Bürgermeister 
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Hinweis: 
 

a)  Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 2 GemO für Rheinland-Pfalz von Montag, dem xx.xx.xxxx bis einschl.  
Dienstag, dem xx.xx.xxxx während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere  
Buchstr. 22, Zimmer 009, öffentlich aus.  

b) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind, 
oder 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen (§ 24 Absatz 6 GemO). 

 
 
Jockgrim, den xx.xx.xxxx 
Gez. 
Karl Dieter Wünstel 
Bürgermeister 
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Vorbericht 
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Jockgrim für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO und  
§ 6 GemHVO  
 
 
A. Statistische Angaben 
 
a) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) 
 
Gemeinde nach der Volkszählung  

      vom 25.05.1987 
davon mit 1. Wohnsitz nach der Fortschreibung 

      Stand per 30.06.2022 
Davon mit 1. Wohnsitz 

     
Hatzenbühl 2.399 2.369 2.995 2.901 
Jockgrim 5.830 5.670 7.849 7.565 

Neupotz 1.540 1.510 2.004 1.944 
Rheinzabern 3.960 3.862 5.286 5.126 
 13.729 13.411 18.134 17.536 
 
 
b) Fläche des Verbandsgemeindegebietes              davon Waldfläche in Eigentum der Ortsgemeinden 
 
Hatzenbühl                                 776 ha                                                        147,8 ha 
Jockgrim                                  1.261 ha                                                        206,2 ha 
Neupotz                                      778 ha                                                        114,9 ha 
Rheinzabern                            1.276 ha                                                          63,6 ha 
                                                4.091 ha                                                       539,6 ha   
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B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft   
 
a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 – Jahresrechnung am 11.07.2022 beschlossen 
 
Die Jahresrechnung 2021 zeigt in der Ergebnisrechnung, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein Jahresergebnis von    
1.846.556,57 €. Gegenüber dem Planergebnis von 646.633,00 € ergibt sich eine Verbesserung um ca. 1,2 Mio. € 
Die Finanzrechnung, in der nur die zahlungswirksamen Vorgänge dargestellt werden, ergibt ein Finanzmittelfehlbetrag für die Verbandsgemeinde von 
2.332.144,62 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von 919.757,37 € und einem Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit von -3.251.901,99 €. Da die Voraussetzungen des § 18 GemHVO erfüllt sind, konnte wie auch im Haushaltsvorjahr für 
das Haushaltsjahr 2021 der Haushaltsausgleich erreicht werden. 
 
 
b) Entwicklung der Jahresergebnisse: 
Gemeinde: Verbandsgemeinde Jockgrim   
    
Lfd. Nr. Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr  Betrag   
1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018    277.399,53 € 
2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019   -235.271,36 € 
3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020    328.083,12 € 
4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021 1.846.556,57 € 
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) 2022    433.540,00 €       
6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2023    812.748,00 € 
    
7 Zwischensumme  3.463.055,86 €   
    
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024    695.019,00 € 
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 1.187.345,00 € 
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 1.560.452,00 € 
    
11 Summe  6.905.871,86 € 
 
 
 
 
 
 



Seite   

 

8

 

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge: 
Gemeinde: Verbandsgemeinde Jockgrim     
      
      

Lfd. Nr. Ergebnis Jahr 

 Saldo der ordentlichen 
und  
außerordentlichen Ein- 
und Auszahlungen  

./. planmäßige  
Tilgung  

vorzutragende  
Beträge 

    in €                                                                                             

1 
aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge 
davon aus:        

2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018                 2.090.354,55 € 
                
  215.930,82 €  1.870.692,83 € 

3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 2.021.829,79 € 
                
  219.661,72 €  1.802.168,07 € 

4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2020 2.207.500,94 € 
          
  223.460,99 €  1.984.039,95 € 

5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2021 919.757,37 € 
          
  227.329,87 €     692.427,50 € 

6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr) 2022                 1.211.515,00 €   297.357,00 €     914.158,00 € 
7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2023                 1.633.762,00 €   499.650,00 €  1.134.112,00 € 

8 vorzutragender Betrag        8.397.598,35 €   
9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2024 1.458.662,00 € 500.000,00 € 958.662,00 € 
10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2025 1.892.022,00 € 505.000,00 € 1.387.022,00 € 
11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 1.894.162,00 € 510.000,00 € 1.384.162,00 € 
12 Summe       12.127.444,35€ 
 
 
 
d) Liquide Mittel: 
Zum Abschlussstichtag 31.12.2021 betrugen die liquiden Mittel der Verbandsgemeindekasse Jockgrim insgesamt 455.410,54 €. Gegenüber dem 

Wert aus der Schlussbilanz zum 31.12.2020 von 8.424.900,61 € haben sich die liquiden Mittel demnach um ca. 7,97 Mio. € verringert. Der Anteil der 

Verbandsgemeinde an den liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 2.895.286,06 €. 
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Dies ergibt sich wie folgt:Kassenbestand 31.12.2021                  455.410,54 € 

Verbindlichkeit ggü. OG Neupotz./.                                               334.043,39 € 

Verbindlichkeit ggü. OG Hatzenbühl./.                                      3.205.172,12 € 

Verbindlichkeit ggü. Abwasserwerk  ./.                                     3.640.962,51 € 

Forderung ggü. OG Rheinz +                                                   3.163.367,55 € 

Forderung ggü. OG Jockgrim +                                              13.270.439,11 € 

Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ./.                                 2.500.000,00 € 

Saldo durchlaufende Gelder             ./.                                    4.313.753,12 € 

Anteil VG an liquiden Mitteln                                                 2.895.286,06 € 

 

Anhand eines Verteilungsschlüssels werden Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen nach dem jeweiligen Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittel-

fehlbetrag der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde verteilt. 

 
e) Entwicklung des Eigenkapitals: 
Gemeinde: Verbandsgemeinde Jockgrim    
     
 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals    

Lfd. Nr. Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag  

nachrichtlich: 
aufgelaufenes Eigenkapi-
tal 

   in €  
1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020 328.083,12 € 25.792.894,56 € 
2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021 646.633,00 € 26.439.527,56 € 
3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 433.540,00 € 26.783.067,56 € 
4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023  812.748,00 € 27.595.815,56 € 
5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024 695.019,00 € 28.290.834,56 € 
6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025 1.187.345,00 € 29.478.179,56 € 
7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres  2026 1.560.452,00 € 31.038.631,56 € 
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f) Entwicklung der Investitionskredite  
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   g) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 
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C) Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im ablaufenden  
Haushaltsjahr 2022 (Stand: Mitte Oktober 2022) 
 
Der Haushalt 2022 wurde vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 31.01.2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies ein positives Jahres-
ergebnis in Höhe von 433.540 € aus. Ebenfalls ein positiver Saldo in Höhe von 1.211.515 € ergab sich im Finanzhaushalt bei den ordentlichen Ein- 
und Auszahlungen. Die „freie Finanzspitze“, also das Maß zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, wies ebenfalls positive Zahlenwerte für 
das Haushaltsjahr 2022 aus. Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung war gemäß §§ 95 Absatz 4 Nummer 2 und § 103 Abs. 2 GemO nicht erforder-
lich, da nach § 3 der Haushaltssatzung keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen waren.  
Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Jockgrim wurde daher im Amtsblatt vom 18.03.2022 bekannt gemacht.  
 
Ergebnis und Finanzhaushalt: 
Im Ergebnishaushalt sind zunächst unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ zum jetzigen Zeitpunkt Erträge aus der Vergnü-
gungssteuer in Höhe von rund 148.900 € vereinnahmt. Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ belaufen sich 
die bisher verbuchten Erträge auf rund 7,18 Mio. €. Der wesentliche Teil mit rund 7,15 Mio. € aus der Verbandsgemeindeumlage. Bei den Leistungen 
aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisungen) werden die entsprechenden Buchungen erst im Rah-
men der Jahresabschlussarbeiten erstellt, sodass die bisherigen Zahlungen aktuell nur in der Finanzrechnung erscheinen, die weiter unten darge-
stellt wird. Mit rund 1,31 Mio. € aus Erträgen der sozialen Sicherung sind die mit 995.000 € kalkulierten Haushaltsansätze bereits überschritten. Öf-
fentlich-rechtliche Leistungsentgelte, mit 206.120 € kalkuliert, belaufen sich aktuell auf rund 180.100 € und stammen insbesondere aus erhaltenen 
Passgebühren (ca. 104.100 €) bzw. aus erhalten Gebühren für Bescheiderteilungen mit rund 50.600 €. Privatrechtliche Leistungsentgelte sind bis 
zum jetzigen Zeitpunkt in Höhe von rund 169.600 € vereinnahmt, der Planansatz beläuft sich auf 166.580 €. Die vereinnahmten Gelder belaufen sich 
im Wesentlichen auf die erhaltenen Essensgelder aus den Grundschulen oder auch aus den erhaltenen Geldern für die Schülerbetreuung. Die bisher 
erhaltenen Kostenerstattungen belaufen sich auf rund 817.100 €. Mit rund 582.900 € entfällt ein wesentlicher Anteil auf die Benutzungsgebühren im 
Rahmen der Obdachloseneinweisungen. Mit sonstigen laufenden Erträgen von aktuell rund 31.500 € errechnet sich aktuell eine Summe laufender 
Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von etwa 9,84 Mio. €. Der Haushaltsplan 2022 sieht Planansätze von insgesamt rund 11,81 Mio. € vor. Da wie 
bereits erwähnt die Buchungen aus den Erträgen des Finanzausgleichs erst mit dem Jahresabschluss erstellt werden, werden die Planzahlen für 
2022 dann wohl erreicht werden, größere Ertragsausfälle sind nicht ersichtlich.  
Auf der Aufwandsseite sind zunächst bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen bisher Aufwendungen von rund 3,65 Mio. € entstanden. Ver-
anschlagt und bereitgestellt sind für das Jahr 2022 in diesem Bereich insgesamt etwa 5,5 Mio. €. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen be-
laufen sich auf bisher rund 870.700 €, Haushaltsmittel stehen hier insgesamt in Höhe von rund 1,23 Mio. € zur Verfügung. Die Buchungen der mit 
rund 647.200 € veranschlagten Abschreibungen werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 erstellt, sodass noch keine Aufwendun-
gen hier verzeichnet sind. Auf ca. 993.800 € belaufen sich die bisherigen Aufwendungen bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Trans-
feraufwendungen“, die Planansätze belaufen sich auf 1.021.265 €. Mit 821.893 € entfällt hier ein wesentlicher Anteil auf die zu zahlende Kreisumlage. 
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Weitere 167.394 € entfallen auf die gezahlten Beiträge an den Entwässerungsverband Obere Rheinniederung. Überschritten sind bereits die Auf-
wendungen im Bereich der sozialen Sicherung. Hier sind laut Haushaltsplan rund 1,18 Mio. € veranschlagt, benötigt wurden bisher bereits ca. 1,31 
Mio. €. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von rund 1,61 Mio. € (Planansatz 1.711.220 €) ergibt sich aktuell eine Summe laufender Aufwendun-
gen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 8,43 Mio. €. Nach aktuellem Stand ist nicht davon auszugehen, dass hier die Planansätze von insgesamt 
rund 11,29 Mio. € überschritten werden. Mit bisherigen Zinserträgen von ca. 3.800 € und Zinsaufwendungen für die bestehenden Kredite von ca. 
73.600 € errechnet sich aktuell ein Jahresergebnis von ca. 1,33 Mio. €. Wie bereits mehrfach erwähnt, werden einige Vorgängen bzw. Buchungen 
erst zum Jahresende im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss erstellt, insofern ist das aktuelle Jahresergebnis nicht ganz so aussagekräftig. 
Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde mit einem Jahresergebnis von 433.540 € kalkuliert.  
In der Finanzrechnung errechnet sich zum aktuellen Zeitpunkt eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 9,18 Mio. €. 
Veranschlagt sind laut Haushaltsplan für das Jahr 2022 insgesamt rund 11,53 Mio. €. Insofern ist davon auszugehen, dass die Planwerte größtenteils 
erreicht werden können. Den Einzahlungen in der Finanzrechnung stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von rund 7,63 Mio. € 
gegenüber. Hier sieht der Haushalt 2022 Planansätze von rund 10,23 Mio. € vor. Mit dem Zinssaldo von aktuell rund -52.800 € (bei Zinseinzahlungen 
von ca. 3.800 € und Zinsauszahlungen ca. 56.600 € weist die Finanzrechnungen aktuell einen Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen in Höhe von 
etwa 1,49 Mio. € vor. Vorgesehen ist im Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Betrag von 1.211.515 €. 
Ungefähr 51.000 € konnten im Bereich der Investitionen bisher als Einzahlungen verzeichnet werden. Diese stammen aus den Zuschüssen des Lan-
des für die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten in den Grundschulen. Auszahlungen im investiven Bereich wurden bisher in Höhe von rund 1,97 
Mio. € verbucht. Mit rund 1,86 Mio. € entfällt der größte Anteil auf die Generalsanierung der Sporthalle an der IGS Rheinzabern. Weitere investive 
Auszahlungen wurden dann noch im Bereich der Ausstattung der Feuerwehren, der Schulen und der Verwaltung getätigt.  
Mit dem dadurch entstandenen Saldo aus der Investitionstätigkeit von rund -1,92 Mio. € ergibt sich aktuell in der Finanzrechnung ein Saldo von      
ca. -422.100 €.  
Tilgungen für bestehende Investitionskredite sind bisher in Höhe von rund 173.100 €, sodass sich letztlich der Finanzierungsbedarf auf rund 595.200 
€ beläuft.     
 
 
 

D) Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das kommen-
de Haushaltsjahr 2023 
 
Ergebnis und Finanzhaushalt: 
Im Planentwurf für den Haushaltsplan 2023 sind zunächst auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes unter der Gliederungsposition „Steuern und 
ähnliche Abgaben“ Erträge aus der Vergnügungssteuer von 150.000 € veranschlagt. Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen 
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Transfererträgen“ ergeben sich im Planentwurf Ansätze von rund 9,72 Mio. €. Hierin enthalten insbesondere die Erträge aus der Verbandsgemein-
deumlage, die nach der neuen Gesetzeslage aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Höhe von rund 7,65 Mio. € errechnet 
wurden. Dies bedeutet eine Steigerung von rund 500.000 € gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2022. Die errechneten Erträge aus der sozia-
len Sicherung belaufen sich für 2023 auf 838.000 €. Für 2022 belaufen sich diese Ansätze noch auf 995.000 €. Etwa auf gleichem Planniveau bewe-
gen sich die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Für das Planjahr 2023 sind Ansätze von 213.470 € vorgesehen, gegenüber dem Wert für 2022 
eine geringfügige Steigerung von ca. 7.30 €. Ebenfalls in etwa gleicher Höhe bewegen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte. Hier sind Erträge 
von 158.030 € vorgesehen, für 2022 belaufen sich die Planansätze auf 166.580 €. Eine deutliche Erhöhung zeigt sich bei den Kostenerstattungen. 
Gegenüber dem Vorjahreswert von 671.220 € sind nunmehr 1.167.700 € veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, das die Kostenerstat-
tungen bei den Obdachloseneinweisungen auf 800.000 € hochgesetzt wurden. Mit sonstigen laufenden Erträgen von ca. 224.800 € errechnet sich 
dann eine Summe laufender Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 12,47 Mio. €. Der Planwert 2022 beläuft sich auf rund 11,81 Mio. €.  
Den genannten laufenden Erträgen stehen auf der Aufwandsseite zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 6,05 Mio. € ge-
genüber. Für 2022 wurden diese in Höhe von ca. 5,5 Mio. € veranschlagt. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit etwa 1,44 Mio. € 
kalkuliert. Hierin natürlich die gestiegenen Planansätze bei den Energiekosten sowie auch die Ansätze für verschiedene Sanierungsmaßnahmen. Die 
errechneten Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf rund 637.400 € und wurden entsprechend 
veranschlagt. Deutlich geringer als im Planjahr 2022 sind die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen veranschlagt. Beliefen 
diese sich für 2022 noch auf rund 1,02 Mio. €, sind für 2023 hier nur noch lediglich 303.197 € veranschlagt. Ursächlich hierfür ist die lediglich noch mit 
86.497 € veranschlagte Kreisumlage. Aufgrund der Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes ergibt sich eine gegenüber den Festset-
zungen 2022 um rund 735.000 € geringere Umlagesumme. Die geschätzten und veranschlagten Aufwendungen der sozialen Sicherung sind für das 
Jahr 2023 mit 1.025.000 € veranschlagt. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von rund 2,14 Mio. € (Plan 2022: etwa 1,71 Mio. €, Steigerung im 
Wesentlichen aufgrund der Mieten für die Obdachloseneinweisungen) weist der Ergebnishaushalt für 2023 eine Summe laufender Aufwendungen 
aus Verwaltungstätigkeit von ca. 11,59 Mio. € (Plan 2022: ca. 11,29 Mio. €) aus. Mit dem Zinssaldo von -66.375 € (bei Zinserträgen von 25 € bzw. 
Zinsaufwendungen von 66.400 €) weist der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ein Jahresergebnis von 812.748 € aus. Das geplante Jahresergebnis 
von 2022 beläuft sich auf 433.540 €.  
In der nachfolgenden Finanzrechnung, bei der nur die zahlungswirksamen Vorgänge berücksichtigt werden, beträgt die Summe der laufenden Ein-
zahlungen aus der Verwaltungstätigkeit rund 12,26 Mio. €. Diesen Einzahlungen stehen laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von 
etwa 10,56 Mio. € gegenüber. Mit dem Zinssaldo von -66.375 € errechnet sich für den Plan 2023 ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 
von 1.633.762 €. Mit diesem Betrag kann ein Teil des Bedarfs aus der Investitionstätigkeit finanziert werden. Geplante Auszahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit belaufen sich auf rund 2,74 Mio. €. An Einzahlungen im investiven Bereich sind 247.000 € veranschlagt. Somit errechnet sich ein Saldo 
aus der Investitionstätigkeit von -2.492.000 € und dadurch unter Berücksichtigung der Tilgungen aus den bestehenden Investitionskrediten (499.650 
€) insgesamt ein Finanzierungsbedarf von rund 1,35 Mio. €. Dieser Betrag ist mit noch anteiligen liquiden Mitteln sowie anteilig noch mit einem neu 
aufzunehmenden Investitionskredit auszugleichen. 


























































































































































































































































































































